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KOLPINGHAUS SPITTAL/DRAU

MAHLZEITEN
• �Lebensmittel sind wertvoll – wer sich zum Essen 

anmeldet, MUSS auch erscheinen! 
• �Während des Essens im Speisesaal ist das Tragen von 

Kopfbedeckungen nicht gestattet.
• �Nach dem Essen müssen die Tische sauber hinterlassen 

und abgeräumt werden.
• ��Eine Mitnahme von Speisen und Getränken ist nicht 

erlaubt.
• �Besteck und Gläser dürfen nicht in die Zimmer 

mitgenommen werden.

Wichtiger Hinweis: 
„Es gibt keinen Weckdienst!“ – Jeder ist selbst dafür 
verantwortlich, pünktlich zum Essen zu erscheinen.

Frühstück: 
Montag bis Freitag von 06:30 bis 07:50 Uhr (pünktlich!). 
• �Das Frühstück wird ausnahmslos im Speisesaal 

eingenommen.

Mittagessen: 
Montag bis Freitag von 11:30 bis 13:00 Uhr. 
• �Es stehen zwei Menüs zur Auswahl. 
• �Die Essensauswahl und die Ausgabe der Essensbons 

erfolgt am Vorabend bei der Abendrunde. 
• �Bei Heimfahrt oder Krankheit muss der Essensbon 

selbstständig am nächsten Morgen oder Vormittag im 
Büro abgeholt werden!

Wichtiger Hinweis: 
Ohne Essensbon und Essensausweis gibt es kein 
Mittagessen. Wer sich zum Mittagessen anmeldet 
und zweimal nicht erscheint, wird für eine Woche vom 
Mittag- und Abendessen ausgeschlossen.

Abendessen: 
Montag bis Donnerstag von 18:00 bis 18:30 Uhr.

AUSGANG UND FREIZEIT IM HAUS
• �Zimmer immer abschließen und den Schlüssel 

mitführen! Verlust oder Vergessen führt zu Extrakosten.
• �Eine Eintragung in die Ausgangsliste ist erforderlich.  

Ausgang für Minderjährige ist generell bis 20:00 Uhr 
gestattet, für Volljährige bis maximal 21:00 Uhr.

Freizeitmöglichkeiten im Haus:
• �Lehrsäle (für gemeinsames Lernen, Spielen usw.)
• �Innenhof mit Tischtennis und Fußballplatz
• �Speisesaal mit Fernseher

Nach 20:00 Uhr muss die Freizeit entweder im Haus 
oder im Innenhof verbracht werden (unter 18 Jahren).

AUFENTHALT IM HAUS
• �Es ist nicht gestattet, sich in fremden Zimmern 

aufzuhalten.
• �Gäste müssen angemeldet werden und dürfen sich 

nur im Foyer aufhalten.

REGELN FÜR DIE NACHT
• �Um 21:00 Uhr müssen alle in ihre Zimmer gehen.  

Ein Aufenthalt auf den Gängen ist nicht gestattet.
• �Nachtruhe ab 22:00 Uhr – die Zimmerlautstärke 

muss angemessen sein.
• �Die absolute Nachtruhe beginnt um 23:00 Uhr.  

Ab diesem Zeitpunkt müssen Licht, Radio, Fernseher 
und andere Geräte ausgeschaltet werden.

• �Bei der Abendrunde am Donnerstag müssen 
alle Papierkörbe entleert sein.

ERKRANKUNGEN
• �Krankmeldungen sind verpflichtend bis spätestens 

07:30 Uhr beim Pädagogen-Team, im Büro und an die 
Schule zu melden.

• �Ist jemand länger als einen Tag krank, muss er/sie nach 
Hause fahren.

• �Hausarzt: Dr. Thomas Wimmer, Ordination: Hauptplatz 17, 
Spittal, Telefon: 04762/37030

HEIMFAHRTEN
• �Heimfahrten während der Woche sind nur mit 

schriftlicher Bestätigung möglich.
• �Für Jugendliche unter 18 Jahren ist eine schriftliche 

Bestätigung der Eltern erforderlich. Eine Abmeldung 
beim Pädagogenteam ist immer notwendig. 
Ohne Abmeldung ist keine Heimfahrt gestattet.

ANREISEN
• �Anreisen sind grundsätzlich am Sonntag  

von 17:00 bis 20:00 Uhr.
• �Wenn jemand nicht kommt, muss dies verpflichtend 

(bei Minderjährigen durch die Eltern) abgemeldet 
werden.

HAUSORDNUNG



RAUCHEN
• �Es herrscht ein absolutes Rauchverbot auf dem 

gesamten Kolpinggelände. Dies schließt Snus, 
Nikotinbeutel, E-Zigaretten und Shishas mit ein.

• �Das Jugendschutzgesetz ist zu beachten: Rauchen ist 
nur ab 18 Jahren erlaubt.

• �Das Einlagern von Zigaretten, Snus, Nikotinbeuteln, 
Alkohol und Drogen im Zimmer ist verboten.

• �Rauchen im Zimmer führt zu einem einwöchigen 
Heimverweis samt Betretungsverbot und Kosten von 
€ 40,00 für die Reinigung.

ALKOHOL
• �Absolutes Alkoholverbot für alle unter 16 Jahren.
• �Es gilt für alle Bewohner eine Grenze von 0,5 ‰.
• �Ab einer Alkoholisierung von 1,2 ‰ erfolgt die 

Verständigung der Rettung und der Transport nach 
Villach. Die Kosten trägt der Schüler.

• �Bei einen positivem Alkoholtest von über  
0,5 ‰ werden generell € 40,00 berechnet.

• �Eine Alkoholisierung von über 1,00 ‰ führt zu einem 
einwöchigen Heimverweis mit Betretungsverbot.  
Bei Wiederholung erfolgt ein genereller Heimverweis.

• �Ab einer Alkoholisierung von 1,5 ‰ erfolgt sofort 
ein genereller Heimverweis mit Betretungsverbot.

DROGEN
• �Lagerung, Konsum, Weitergabe und Handel 

mit Drogen führen zum sofortigen Heimverweis 
mit Betretungsverbot.  
Es wird eine polizeiliche Anzeige erstattet.

NICHT GESTATTET
• �Ein Junge darf sich nicht im Zimmer eines Mädchens 

und umgekehrt aufhalten, egal ob bei Tag oder Nacht. 
Bei Verstoß folgt ein genereller Heimverweis mit 
Betretungsverbot.

• �Im Falle einer Selbst- oder Fremdgefährdung (z.B. 
Betreten des Vordaches, Vandalismus, Verletzungen) 
erfolgt sofort ein Heimverweis.

• �Kein Haarefärben und kein Haarschneiden im Zimmer!
• �Lebensmittel und Getränke dürfen nicht auf der 

Außenfensterbank gelagert werden. Reste von Speisen 
(z.B. Pizza, Wurst, Käse) müssen aus den Zimmern 
entfernt werden.

• �Kerzen oder offenes Feuer im Zimmer sind strengstens 
verboten.

• �Das Mitnehmen von Scootern, Skateboards, 
Musikboxen, Heizgeräten, Kühlschränken, Toastern, 
Grills, Waffeleisen, Wasserkochern, Fernsehern, 
Spielkonsolen oder anderen Geräten ist untersagt.

• �Unordnung im Zimmer (Kleidung, Handtücher, Müll etc.) 
führt zu Kosten für die Reinigung.

KOSTENVERRECHNUNG
Die folgenden Kosten werden sofort berechnet:
• �€ 40 für den Fernseher während des gesamten Kurses.
• �€ 10 für den Verlust des Essensausweises.
• �€ 40 für Rauchen im Zimmer.
• �€ 60 für den Verlust oder das Vergessen des 

Zimmerschlüssels.
• �€ 50 für Reinigungserschwernisse aufgrund von 

Unordnung. Beim zweiten Vorfall folgt ein einwöchiger 
Heimverweis.

• �€ 50 für Energiekostenzuschlag bei geöffneten Fenstern 
oder eingeschaltetem Licht während der Heizperiode 
nach einmaliger Ermahnung.

• �€ 40 für fehlende Bettwäsche pro Woche.
• �€ 40 für einen positiven Alkoholtest.
• �€ 150 für Erbrechen im Haus/Zimmer/Bad nach 

Alkoholkonsum oder Drogen.

Zugangskontrollen:
Der Heimleitung/dem Betreuerteam ist es 
jederzeit gestattet, jedes Zimmer unangekündigt 
auch in Abwesenheit zu betreten und nach nicht 
erlaubten Gegenständen zu suchen (Drogen, 
Tabakbeutel, Alkohol, Stichmesser, Softguns, 
Spielkonsolen, Musikverstärker, Lautsprecherboxen 
usw). Ebenso ist es dem Betreuerteam erlaubt, nach 
eigenem Ermessen ein Protokoll zu erstellen.  
Dreimalige Ermahnungen/Protokolle führen zu einem 
generellen Heimverweis.

VERPFLICHTENDER EINFÜHRUNGSABEND
• �Beim verpflichtenden Einführungsabend, dessen 

Termin noch bekannt gegeben wird, wird die 
gesamte Hausordnung im Detail besprochen. 
Anwesenheitspflicht für alle!
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Genau gelesen und zur Kenntnis genommen

am

Schüler*in

Eltern 


